
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stadt Wetzlar, Stadtteil Münchholzhausen 
 

74. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

im Planbereich 
 

„Stockwiese / Im Ohleacker“ 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinwei-
sen und Anregungen (Frist bis zum 24.07.2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar und Wettenberg, den 10.06.2021



74. Flächennutzungsplan-Änderung „Stockwiese / Im Ohleacker“     Seite 2 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB 
 
Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen 

Amt für Bodenmanagement Marburg (29.06.2020) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (20.07.2020) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (20.07.2020) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (25.06.2020) 
Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser und Bodenschutz (06.07.2020) 
Regierungspräsidium Gießen (04.08.2020) 
Wasserverband Kleebach (13.07.2020) 
 
Stellungnahmen ohne Hinweise oder Anregungen 

Enwag Energie- und Wassergesellschaft mbh (13.07.2020) 
Hessen Forst, Forstamt Wetzlar (17.06.2020) 
IHK Lahn-Dill (21.07.2020) 
Landrat des Lahn-Dill-Kreises, Kommunal- und Finanzaufsicht (26.06.2020) 
Magistrat der Stadt Gießen (02.07.2020) 
Magistrat der Stadt Solms (25.06.2020) 
Tennet TSO GmbH (19.06.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Im Rahmen der Entwurfsoffenlegung sind keine Stellungnahmen von der Öffentlichkeit 
eingegangen. 
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Amt für Bodenmanagement Marburg (29.06.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden die Planunter-
lagen zum Bebauungsplan entsprechend redaktionell angepasst. 
 
 
 
 
  

1. 

2. 

3. 
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Anlage zum Schreiben des Amtes für Bodenmanagement Marburg (29.06.2020) 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (20.07.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die Stellungnahme vom 12.09.2019 beinhaltet Hinweise zur Lage 
von Telekommunikationslinien der Telekom innerhalb des Plangebietes sowie ein Hin-
weis auf die Beachtung des „Merkblattes über Baumstandorte und unterirdische Ver- 
und Entsorgungsleitungen“ bei geplanten Baumpflanzungen. Die Hinweise wurden zur 
Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung bereits zum Entwurf in die Begründung zum Bebauungsplan aufge-
nommen. Zudem wurde auch der Verlauf der im Plangebiet befindlichen hochwertigen 
Telekommunikationslinien der Telekom bereits nachrichtlich in die Planzeichnung zum 
Bebauungsplan übernommen. 
 
 
 
  

1. 

2. 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (20.07.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
  

1. 

2. 
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Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf; verwiesen wird auf die Beantragung und Erteilung der konkreten 
Zufahrtserlaubnis mit den darin zu treffenden Regelungen. 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf.  
 
Bereits zum Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde der Abschnitt der Straßenpar-
zelle der Kreisstraße K 355 ab der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes Nr. 8 „Schattenlänge“ im Westen bis hinter die künftige Betriebszu-
fahrt im Osten in den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes aufgenom-
men und hier bestandsorientiert Straßenverkehrsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB festgesetzt. Mit dem Einbezug von Teilflächen der Straßenparzelle sollte somit 
vorsorglich Baurecht für eventuell erforderliche Anpassungen und Umgestaltungen 
des Straßenraumes im Bereich der geplanten Zufahrt geschaffen werden. Dies folgte 
auch der Anregung von Hessen Mobil in der Stellungnahme vom 20.09.2019 zum Vor-
entwurf des Bebauungsplanes. Für die Herausnahme der festgesetzten Straßenver-
kehrsfläche im Bereich der Straßenparzelle der Kreisstraße besteht auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung grundsätzlich kein Erfordernis, da die Festsetzung den 
vorhandenen Bestand erfasst und als solche auch ohne konkret geplante Umgestal-
tungsmaßnahmen getroffen werden kann. Zugleich kann somit weiterhin das städte-
bauliche Ziel verfolgt werden, für künftig gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen, 
die zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar nicht absehbar sind, über die zeichnerische 
Festsetzung bereits die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, ohne dass es 
dann einer neuerlichen Änderung des Bebauungsplanes bedarf. Der Anregung wird 
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung demnach nicht entsprochen. 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

3. 

4. 

5. 

6. 
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Zu 7 bis 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wurden bereits zum 
Entwurf des Bebauungsplanes diesbezüglich entsprechende Ausführungen und Hin-
weise in die Planunterlagen aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. 

8. 

9. 
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Zu 10 und 11: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 12: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der entsprechende Grundstückskaufvertrag wurde am 09.06.2020 verhandelt und no-
tariell beurkundet.  
 
 
 
 
 
 
  

10. 

11. 

12. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Landwirtschaft und Forsten (25.06.2020) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die seitens der Firma Auto-Weller GmbH & Co. KG vorgesehene Umstrukturierung 
und bauliche Anpassung des nunmehr über 60 Jahren bestehenden Betriebsgeländes 
in Verbindung mit einer Erweiterung zulasten bislang landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen nach Osten ist erforderlich, um somit dringend benötigte Stellflächen für Neu- 
und Gebrauchtwagen zu schaffen, ohne die eine langfristige Standortsicherung nicht 
möglich ist. Dies folgt aus den bereits aktuell vollständig ausgenutzten Betriebsflä-
chen, die keine Möglichkeiten für eine weitergehende, aber aus Gründen des Be-
triebsablaufs und auch insbesondere angesichts der Vorgaben des Herstellers im Hin-
blick auf die Gestaltung sowie das Raumprogramm des Verkaufsgebäudes und der 
Neuwagenpräsentation erforderliche Ausnutzung bieten. Aufgrund der Standortge-
bundenheit des Unternehmens und dem Umstand, dass alternativ zu den Planungen 
letztlich nur eine aus betriebswirtschaftlicher Sicht mit unverhältnismäßigen Kosten 
verbundene Verlagerung mit gleichzeitiger Aufgabe des langjährigen und etablierten 
Standortes in Münchholzhausen in Betracht kommt, sollen bislang intensiv landwirt-
schaftlich genutzte Flächen als Erweiterungsflächen in direktem betrieblichem Zusam-
menhang städtebaulich entwickelt werden. Im Übrigen erfolgt im Zuge der vorliegen-
den Planung eine Neuordnung des bestehenden Betriebsgeländes mit dem Ziel einer 
optimierten Grundstücksausnutzung auf bereits annähernd vollversiegelten Flächen. 
 
Im Zuge der geplanten Erweiterung werden bislang intensiv genutzte landwirtschaftli-
che Flächen mit einem Umfang von rd. 1,1 ha in Anspruch genommen, sodass eine 
Betroffenheit öffentlicher Belange der Landwirtschaft und der Agrarstruktur gegeben 
ist, auch wenn der Landwirtschaft im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes weiterhin 
zusammenhängende Flächen zur Verfügung stehen werden. Demnach wird die land-
wirtschaftliche Bodennutzung im Bereich des Plangebietes zwar künftig ausgeschlos-
sen, jedoch insgesamt nicht in einem für den einzelnen Betrieb Existenz bedrohenden 
Maße eingeschränkt. Die Grundstücke befinden sich zudem bereits im Eigentum des 
Unternehmens.  

1. 
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Den betroffenen Belangen der Landwirtschaft stehen im Rahmen des vorliegenden 
Bauleitplanverfahrens darüber hinaus nunmehr unter anderem die in § 1 Abs. 6 
BauGB genannten Belange der Wirtschaft sowie der Erhaltung, Sicherung und Schaf-
fung von Arbeitsplätzen als öffentliche und in der Bauleitplanung ebenfalls beachtliche 
Belange gegenüber. Zugleich wird berücksichtigt, dass die vorgesehenen Erweite-
rungsflächen über die Festlegung als Vorranggebiet Siedlung Planung im Regional-
plan Mittelhessen 2010 aus raumordnerischer Sicht bereits grundsätzlich für eine ent-
sprechende Entwicklung vorgesehen sind. Demnach wird der geplanten Neuauswei-
sung von Bauflächen gegenüber der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung im Sinne 
einer Abwägungsentscheidung planerisch der Vorzug gegeben. 
 
Im Zuge der vorliegenden Planung werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung zudem artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für die Feldlerche und das 
Rebhuhn erforderlich, die notwendigerweise auf Flächen in der freien Feldflur umge-
setzt werden müssen. Hierzu fanden verschiedene Gespräche auch mit den Eigentü-
mern und Bewirtschaftern von hierfür nach fachlichen Gesichtspunkten infrage kom-
menden Flächen statt. Die nunmehr vorgesehenen Flächen in der Gemarkung Münch-
holzhausen, Flur 3, Flurstücke 242 und 243, dienen zudem auch anteilig dem erfor-
derlichen naturschutzrechtlichen Ausgleich auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung. 
 
Als Ausgleich für die durch den Bebauungsplan zulässigen und vorbereiteten Eingriffe 
in Natur und Landschaft erfolgt jedoch im Übrigen keine Inanspruchnahme weiterer 
bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen, sondern ausschließlich die Zuordnung 
von Ökopunkten aus der Ökokontomaßnahme von HessenForst, Kernfläche „Nördli-
cher Cleebaum“ (Nutzungsverzicht in naturnahen Waldbeständen in Langgöns-Clee-
berg). Der Vertrag über den Kauf der entsprechenden Ökopunkte zwischen Hessen-
Forst, Forstamt Wetzlar, und der Auto-Weller GmbH & CO. KG wurde am 10.09.2020 
abgeschlossen; die Sicherung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs erfolgt im Rah-
men des am 28.10.2020 seitens der Stadt Wetzlar gegengezeichneten städtebauli-
chen Vertrages zwischen der Stadt Wetzlar und der Auto-Weller GmbH & CO. KG. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Wasser und Bodenschutz (06.07.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1 bis 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
  

1. 

2. 

3. 
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Zu 4 und 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
Das Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.4, wurde entsprechend am Aufstel-
lungsverfahren beteiligt und hat in der Stellungnahme vom 23.09.2019 unter anderem 
auf zwei Altstandorte innerhalb des Plangebietes des Bebauungsplanes sowie an-
grenzend hingewiesen und die Erstellung einer historischen Erkundung angeregt. Für 
den Altstandort mit der AFD-Nr. 532.023.050-001.105 liegt eine Einzelfallrecherche 
der IGU Institut für industriellen und geotechnischen Umweltschutz GmbH vor, die im 
Verfahren durch eine Bewertung des zweiten Altstandortes mit der AFD-Nr. 
532.023.050-001.066 ergänzt wurde. Hiernach entsprechen die technische Ausstat-
tung und betrieblichen Strukturen des Autohauses Weller den aktuellen Anforderun-
gen an den betrieblichen Umweltschutz in vollem Umfang. Ferner wurde aufgrund des 
Fehlens von Anlagen mit deutlich erhöhter Umweltrelevanz, wie unterirdischen Tanks, 
Betriebstankstelle oder Lackiererei, das Gefährdungspotenzial des Gesamtbetriebs 
als deutlich geringer eingestuft, wie vom Branchenkatalog vorab klassifiziert. Auch 
sind auf Basis der durchgeführten Recherchen am Standort bereits eingetretene anth-
ropogene Belastungen der Kompartimente Boden und Grundwasser nicht anzuneh-
men. Eine Gefährdung auf dem Wege einer direkten Schadstoffaufnahme auf dem 
Wirkungspfad Boden–Mensch liegt aufgrund der flächenhaften Versiegelung nicht vor 
und auch eine Beeinträchtigung des Wirkungspfades Boden–Grundwasser wurde aus 
gutachterlicher Sicht nicht abgeleitet. Aufgrund der im Rahmen der Recherche erar-
beiteten Daten ergeben sich aus gutachterlicher Sicht für das Gelände keine Nut-
zungseinschränkungen; auf Basis der vorliegenden Daten und der vorgenommenen 
Gefährdungsabschätzung besteht demnach kein weiterer Handlungsbedarf. Die Vor-
gehensweise sowie die Ergebnisse der Einzelfallrecherche wurden sowohl mit dem 
Regierungspräsidium Gießen, Dezernat 41.4, als auch mit dem Amt für Umwelt und 
Naturschutz der Stadt Wetzlar abgestimmt. Demnach besteht auch auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Gießen (04.08.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
  

1. 
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Grundwasser, Wasserversorgung 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird entspro-
chen. 
 
Die Entwässerung der Erweiterungsfläche erfolgt grundsätzlich im Trennsystem. 
Nördlich der Gießener Straße (Kreisstraße K 355) befindet sich das geplante Bauge-
biet „Schattenlänge“. Die Planung sieht hier für die Ableitung des Niederschlagswas-
sers eine Rückhaltung und eine Einleitung in den Welschbach vor. Das auf der Erwei-
terungsfläche anfallende Regenwasser soll künftig über einen neu zu verlegenden Re-
genwasserkanal dem südlich gelegenen Regenrückhaltebecken zugeführt werden. 
Dieser Regenwasserkanal DN 1200 verläuft teilweise entlang des Plangebietes in ei-
ner Tiefe von ca. 9 m. Die Erweiterungsfläche ist in vollem Umfang und ohne erforder-
liche Drosselung in der hydraulischen Leistungsfähigkeit des geplanten Regenwas-
serkanals berücksichtigt. Die Stellflächen auf der Erweiterungsfläche werden mit 
Pflaster befestigt. Auf Grünflächen anfallendes Niederschlagswasser wird vor Ort ver-
sickert und nicht an die geplante Regenentwässerung angeschlossen. Das anfallende 
Niederschlagswasser wird mit Hilfe von Straßeneinläufen gefasst, die entsprechend 
der geplanten Gefällesituation platziert werden. Das Wasser wird über diese Einläufe 
den jeweiligen Entwässerungssträngen aus den einzelnen Parkreihen zugeführt und 
bis zum geplanten Revisionsschacht an der südöstlichen Grundstücksecke entwäs-
sert. Die Erschließungsarbeiten des Baugebietes sollen noch in diesem Jahr mit dem 
Bau des Regenrückhaltebeckens und des Regenwasserkanals beginnen. 
  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Derzeit ist davon auszugehen, dass der Kanal voraussichtlich gegen Ende 2021 bis 
auf Höhe des Plangebietes verlegt sein wird, sodass mit nur wenig oder keinem Zeit-
verzug eine Vorflutmöglichkeit für die Erweiterungsflächen vorhanden sein wird und 
voraussichtlich keine Übergangslösung mit Anschluss an den vorhandenen Mischwas-
serkanal DN 600 in der Straße Ohlacker erforderlich wird. 
 
 
Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Alt-
lasten, Bodenschutz 
 
Zu 5 und 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen 
 
Zu 7 und 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. 

8. 
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Immissionsschutz II 
 
Zu 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Bergaufsicht 
 
Zu 10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Landwirtschaft 
 
Zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Obere Naturschutzbehörde 
 
Zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Obere Forstbehörde 
 
Zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10. 

9. 

11. 

12. 

13. 
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Wasserverband Kleebach (13.07.2020) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Entwässerung der Erweiterungsfläche erfolgt grundsätzlich im Trennsystem. 
Nördlich der Gießener Straße (Kreisstraße K 355) befindet sich das geplante Bauge-
biet „Schattenlänge“. Die Planung sieht hier für die Ableitung des Niederschlagswas-
sers eine Rückhaltung und eine Einleitung in den Welschbach vor. Das auf der Erwei-
terungsfläche anfallende Regenwasser soll künftig über einen neu zu verlegenden Re-
genwasserkanal dem südlich gelegenen Regenrückhaltebecken zugeführt werden. 
Dieser Regenwasserkanal DN 1200 verläuft teilweise entlang des Plangebietes in ei-
ner Tiefe von ca. 9 m. Die Erweiterungsfläche ist in vollem Umfang und ohne erforder-
liche Drosselung in der hydraulischen Leistungsfähigkeit des geplanten Regenwas-
serkanals berücksichtigt. Die Stellflächen auf der Erweiterungsfläche werden mit 
Pflaster befestigt. Auf Grünflächen anfallendes Niederschlagswasser wird vor Ort ver-
sickert und nicht an die geplante Regenentwässerung angeschlossen. Das anfallende 
Niederschlagswasser wird mit Hilfe von Straßeneinläufen gefasst, die entsprechend 
der geplanten Gefällesituation platziert werden. Das Wasser wird über diese Einläufe 
den jeweiligen Entwässerungssträngen aus den einzelnen Parkreihen zugeführt und 
bis zum geplanten Revisionsschacht an der südöstlichen Grundstücksecke entwäs-
sert. Die Erschließungsarbeiten des Baugebietes sollen noch in diesem Jahr mit dem 
Bau des Regenrückhaltebeckens und des Regenwasserkanals beginnen. Derzeit ist 
davon auszugehen, dass der Kanal voraussichtlich gegen Ende 2021 bis auf Höhe 
des Plangebietes verlegt sein wird, sodass mit nur wenig oder keinem Zeitverzug eine 
Vorflutmöglichkeit für die Erweiterungsflächen vorhanden sein wird und voraussicht-
lich keine Übergangslösung mit Anschluss an den vorhandenen Mischwasserkanal 
DN 600 in der Straße Ohlacker erforderlich wird. 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 

1. 

2. 

3. 


